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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/11/07 95/05/0123 3 (hier betreffend die OÖ BauO 1976)

Stammrechtssatz

Der Nachbar besitzt im Rahmen des baubehördlichen Bewilligungsverfahrens einen Rechtsanspruch darauf, daß im

Falle einer Verletzung seiner - von der Baubehörde wahrzunehmenden - Rechte eine Bewilligung nicht erteilt wird. Er

ist daher in seinen subjektiven Rechten verletzt, wenn die Behörde entgegen § 66 Abs 4 AVG nicht in der Sache selbst

entscheidet, sondern gesetzwidrig gem § 66 Abs 2 AVG die Angelegenheit an die Behörde erster Instanz zurückverweist

(Hinweis E VS 13.6.1985, 84/05/0240, VwSlg 11795 A/1985).
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